
Seite 1 

Stellungnahme zum Antrag 266/2016 

 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Der Oberbürgermeister 
GZ: OB 4504-03 

Stuttgart, 28.10.2016 

Stellungnahme zum Antrag 

Stadträtinnen/Stadträte – Fraktionen 

AfD-Gemeinderatsfraktion             
 

Datum 

22.08.2016 
 

Betreff 

Ausbleibende Unterhaltsleistungen bei Alleinerziehenden      
 

Anlagen 

Text der Anfragen/ der Anträge 

 

Die Fragen der Antragssteller zu den Aufgabenbereichen Unterhaltsvorschuss und 
Beistandsschaften können wie folgt beantwortet werden: 
 
Zu 1) 
Im Jahr 2015 wurden von der Stadt Stuttgart Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe 
von 1.278.646 €, im Jahr 2014 in Höhe von 1.228.450 € und im Jahr 2013 in Höhe 
von 1.281.096 € bezahlt. 
 
Zu 2) 
Im Jahr 2015 betrug die Rückführungsquote 32,18 %, im Jahr 2014 ebenfalls 
32,18 % sowie 32,6 % im Jahr 2013. 
 
Zu 3) 
In Stuttgart lebten im Jahr 2015 11.888 alleinerziehende Haushalte, für 2.500 Kinder 
unter 12 Jahren wurde Unterhaltsvorschuss bezahlt. 
 
Zu 4) 
Derzeit erhalten 332 Kinder ohne deutsche Staatsangehörigkeit Leistungen nach 
dem Unterhaltsvorschussgesetz. 
 
Zu 5) 
Die Betroffenen können bereits während des Bezugs von Unterhaltsvorschuss einen 
Anspruch auf Leistungen des Jobcenters haben. Zur Einschätzung des Armutsrisikos 
kann das Jobcenter die Anzahl der Kinder im SGB II - Bezug nennen, die Unterhalt 
oder Unterhaltsvorschuss erhalten. Im August 2016 waren dies circa 3.200 Kinder, 
die in 2.300 Familien leben. Von diesen erhielten 1.400 Kinder Unterhaltsvorschuss.  
Insgesamt unterstützte das Jobcenter im August knapp 23.000 Bedarfsgemeinschaf-
ten. 
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Zu 6) 
Derzeit werden 3.207 Beistandsschaften beim Jugendamt geführt. 
 
Zu 7)  
Beistandsschaften haben dann eine Erfolgsaussicht, wenn der Unterhaltspflichtige 
leistungsfähig ist und ein vollstreckbares Einkommen und/oder Vermögen vorhanden 
ist. Arbeitslosigkeit, Beschäftigung im Niedriglohnbereich oder auch dauerhafter Auf-
enthalt des Unterhaltspflichtigen im  Ausland schränken die Erfolgsaussichten ein. 
 
In jedem Fall obliegt dem Beistand die regelmäßige Überprüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Unterhaltspflichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Fritz Kuhn
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Verteiler

<Verteiler> 

 

   


